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Begriff und YIen

Begriff
Das Zweıte Vatikanische Konzil hat den Vereinen verhältnismäßig 1e] Auf-

merksamkeit zugewandt. Ich erinnere das Dekret » Apostolicam actuosıtatem«
Nr 1921 und 24, das Dekret »Presbyterorum Ordinis« Nr und die astoral-
konstitution »Gaudium ei SPCS« Nr 731 Entsprechend dieser Gewichtung ist auch
das Vereinsrecht des CIC ziemlich eingehend ausgelfallen‘. Es ist als 1te
1ın den ersten Teil des Buches » De populo De1«, der »De christifidelibus« über-
schrieben ist, eingeordnet. Damlıit wird eutlic. gemacht, dalß das ec. sich
vereinigen, en Gläubigen zukommt un ihren grundlegenden Rechten gehört.
Der beseitigt das (allgemeine Vereinsrecht des (c.6 S 1 n.1)
und das ihm entgegenstehende partikulare Vereinsrecht (c.6 S1 n.2)°. Der Vereın
heißt 1m GIC cConsoclatıo (Überschrift ber 1ı1te der ars des zweıten Buches
des CIC) Der CIC bietet keine Definition des Vereıns. Aus seınen Vorschriften
ber die Vereıiıne aber aßt sich der Vereın bestimmen als eiıne VOIN dem Wechsel
der Mitglieder unabhängige, rechtlich geordnete Verbindung VONN Personen, die
einen gemeiınsamen WecC gemä einer Satzung auf Dauer verfolgen. Man annn in
gewisser 1NSIC. feststellen, dals eın Vereın seinen Sinn 1ın seiınem WeCcC
Was VON der Juristischen Person gesagt wird, äaßt sich 1mM allgemeinen auf den
Verein übertragen, nämlich da INan sS1e dort einsetzt, eın der Sendung der
Kırche entsprechender WeC gegeben ist, der den WeC. der einzelnen Personen
übersteigt 81)

Vgl del Portillo, Ius assoclatıonıs et aSsOclatıones fidelium luxta Concilhu Vaticanı {1 doctrinam: Ius
Canonicum 8’ 1968, 5a—28; Schulz, Le OrTIMe canoniche sul diritto dı assoclazıone la loro reflorma
alla luce dell’insegnamento del Concilio Vatiıcano sSecondo: Apollinaris 0, M 149171

Für die Entstehung des Vereinsrechtes verwelse ich VOT allem auf Communicationes 2, 1970,
96—98; 9) 1977, 239—241; 17 1980, 1—129, SOM 1 9 1981, 314-—322; 1 9 1982 143{., Z 1 »
1984, Zur Literatur sind VOT allem die TEL eıträge VOon Schnizer heranzuziehen: Allgemeine
Fragen des Vereinsrechts, 1N: Listl, Müller, Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen

öÖffentlichen kirchlichen ereine: ebenda 473476
Kirchenrechts, Regensburg 1983, 454 —4609; Die privaten kirchlichen ereine: ebenda 469—473; Die

Zum rüheren Recht vgl de Angelis, De fidelium assoclation1bus, Bde., Neapel 1959
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Arten

Der nthält (fast) 11UT och allgemeiınes, eın spezielles Vereıinsrecht.
ıne Ordnung der rel ypen der Vereıne, die der kannte Dritte rden,
Bruderschaften, iromme Vereinigungen), findet sich 1m nicht mehr‘*
Dennoch lassen sich ach verschiedenen Krıterien mehrere Arten VON Vereinen
unterscheiden.

a) ach dem Verhältnis der Autorıtät der Kirche unterscheidet INan kirchliche
(in Ecclesia) und nichtkirchliche Vereıne. Damlıt eın Vereın eın kirchlicher seın
kann, ist einmal erfordert, da CT einen geistlichen WEeC verlolgt &$ 1), Zu

anderen, daß die kirchliche Autorıtät In bestimmter Weilse bejahend ihm
tellung hat (cc.298 S52 299 83) OÖffentliche Vereıne mıt geistlichen
Zwecken Sınd begrifflich STEeTis kirchliche Vereine. Eın prıvater Vereın mıt einem
geistlichen WEeC ist ann eın kirchlicher, WEeNn seıne Satzung VO  — der zuständigen
kirchlichen Autorität (mit posıtıvem Ergebnis) überprüft worden ist 83)

ach dem WeC werden die kirchlichen Vereıiıne unterschieden ın solche, die
ihren Miıtgliedern ZUT Vollkommenheit des cHNrıstlıchen Lebens verhelfen wollen,
andere, die den amtlichen Gottesdienst OÖördern beabsichtigen, eine dritte
Kategorie, welche die cArıstlıche Tre verbreiten will, schhelslıc. eine letzte
ruppe, welche andere apostolische er sich vornımmt W1e Unternehmungen
der Miıssionstätigkeit, er der Frömmigkeit oder der Nächstenliebe SOWI1LEe
Durchdringung der zeitlichen Ordnung mıt christlichem Geilst S1) DIie
Zwecke, deren Verfolgung kirchliche Vereıiıne gegründet werden können,
werden In c.301 82 als geistliche Zwecke (fines spirıtuales bezeichnet. Der
Gegensatz Sınd profane Zwecke

©) ach der ähe der Sendung der Kirche unterscheidet INan oIlientliıche und
prıvate Vereıne. Offentlich heißen Jjene Vereine, die VOINl der kirchlichen Autoriıtät
errichtet werden, damıit S1e einen geistlichen WEeC 1m Namen der Kirche ZA0E
Nutzen des öffentlichen verfolgen (cc.301 83, 116 S1) Nur der öffentliche
Vereıin annn »Im Namen der Kirche« (cc.301 Sa SILS)) handeln Nur der olientliche
Vereıin ann eine Sendung (missio) empfangen (c.313) Offentlich iın diesem Sinne
näahert sich der Bedeutung mtlich Priıvat heißen Jene Vereıine, die VOINl Gläubigen
Urc eigenen Beschluß einem geistlichen WeC 1INSs en gerufen werden

S1) An ihrem prıvaten Charakter andert sich nıchts, W CI S1e VO  — der
kirchlichen Autorität belobigt oder emp{iohlen werden 8 2) Privat besagt
soviel WI1e nıchtamtlich DIie Oöffentlichen Vereine unterstehen den Vorschriften der
Kapıtel und 11 des Titels vA die prıvaten Vereine Jjenen der Kapıtel und I1 SOWI1Ee
(mit Einschränkungen) des Titels

ach der Zusammensetzung der Mitglieder können die Vereine Te1IaAC.
verschieden se1n, / erstens allein für eriker, zweıtens LLUT für Lalen, drittens

Immerhin werden die Dritten Orden ıIn c.303 erwähnt Als T1 Orden der mıiıt einem entsprechen-den Namen werden jene Vereinigungen bezeichnet, deren Mıtglieder ın der Welt ach dem Geist einer
klösterlichen Einrichtung leben, unter der höheren Leitung derselben das apostolische en führen
und ach christlicher Vollkommenheit streben. Vgl uch c.677 Z
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sowohl für Kleriker als auch für Lalen. erıka sSiınd Jjene Vereine, die VON
Klerikern geleite werden, die Ausübung der eıligenel auf sich nehmen un
als solche VO  — der zuständigen Autorität anerkannt werden (c.302) DiIie
CC  f beschäftigen sich eiıgens mıt den Lalenvereinen.

e) ach dem Gesichtspunkt der Rechtspersönlichkeit unterscheidet 1Nan rechts-
tahige und nıchtrechtsfähige Vereine. Offentliche Vereine besitzen STEeTis Ta ihrer
Errichtung Rechtsfähigkeit (c.313) Die Unterscheidung zwiıischen rechtsfähigen
und nichtrechtsfähigen Vereinen betrifft er L1UT die prıvaten Vereıiıne (cc.310,
322 S1) DIie Juristische Person el 1mM CIC DEISONAa luriıdica 82) Der ECTIE
kennt die öffentliche Juristische Person und die prıvate Juristische Person
S1), aber kennt nicht eine Rechtsfähigkeit des öffentlichen und eıne solche des
Privatrechts. Der prıvate Vereın erwirbt die Rechtsfähigkeit UFre eın förmliches
Dekret der zuständigen kirchlichen Autoriıtät (cc.116 82, 3272 S1) Seinem rla
muß die Bestätigung der Satzung vorangehen CcE 327 82) Diese andert
dem prıvaten Charakter des Vereins nichts. DIie Verleihung der Rechtsfähigkeit
eiz die ejahung der ıIn c.114 83 aufgestellten Erfordernisse VOTAUS, der
Vereın muß einen wahrha nützlichen WecC veriolgen und ber die Mıiıttel
seiner Erreichung verfügen. Wenn eın prıvater Vereın nıcht Juristische Person Ist,
ann CT als olcher nıcht Iräger VO  = Pflichten und Rechten se1In. ber seıne
Mıtglieder können vereınt Verpilichtungen eingehen un als Miteigentümer un
Mitbesitzer Rechte und Güter erwerben und besitzen. S1e können ihre Rechte und
Pflichten Urc. eıinen Beauftragten oder Vertreter ausüben (c.310) DiIie Rechte und
Verbindlichkeiten des nıchtrechtsfähigen Vereıns werden den einzelnen Miıtglie-
dern zugerechnet.

ach der Intensität der Stellungnahme der kirchlichen Autorität unterscheidet
INan bei dem prıvaten Vereın Jjenen, der aus prıvater Inıtiative gegründe wıird

8$1), jenen, der VOIl der kirchlichen Autorität Urc. Überprüfung der
Satzung anerkannt ist 83), Jenen, der VO  — der kirchlichen Autorität gelobt
ist 82), un Jjenen, der VOIN der kirchlichen Autorität empifohlen ist
82)

IT
Die Entstehung Rırchlicher ereine

Freiheit der Gründung
Durch die auife wird der Mensch Person ıIn der Kirche Christi mıt den Pflichten

und Rechten die den Christen eigen sınd Zu diesen Rechten gehört CS, sich
frei mıt anderen zusammenzuschließen, Zwecke, die sich Aadus dem Christsein
ergeben, verfolgen ( 215) In c'215 werden Freiheit der ründung und reıhel
der Tätigkeit VOIN Vereinen verbürgt. Die Gläubigen dürfen danach Irei Vereinti-
Sungen Zwecken der Nächstenliebe und der Frömmigkeit oder Z Örderung
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der christlichen erufung ın der Welt gründen und leiten. Die reinel Z.UT

Gründung VOIl Vereinen wird In den CC S 1 und 327 och einmal dUSSCSPTO-
chen, ıIn dem ersten Fall unter etonung des privaten Übereinkommens, ın dem
zweıten Fall untier Einladung der Lalıen olchem Beginnen. Die reınel der
Gründung gilt 1L1UI für die prıvaten Vereine; enn OTIiIentliıche Vereıine werden VOonNn

der zuständigen kirchlichen Autorıtät errichtet. Die Möglichkeit Vereine
gründen, besteht für Nichtgeweihte ebenso WI1Ie für ewel. Wenngleich Ordens-
leuten 1n c.307 83 lediglich der FEintritt 1n Vereıne (unter bestimmten Vorausset-
zungen) freigestellt wird, decken CC und 299 Sl auch die ründung VOIN

Vereiınen Urc. S$1e Selbstverständlich ist el die besondere Lage, in der S1e sich
Urc. ihre Gelübde efinden, berücksichtigen. Die Vereinigungsfreiheit ın der
MC ist eingebunden 1ın die j1ele der Kirche Sie werden zusammengefalßst in den
Begriff der spirıtuales fines (c.327) Innerhalb des Kreılises der möglichen Zwecke
können die Gründer eınes Vereıns den WEeC auswählen, der ihnen vorschwebt.
es unterliegen nıiıcht alle in c.298 S1 genannten 7wecke kirchlicher Vereıiıne der
freien Bıldung. Vereıne, die 1m Namen der Kirche die cNrıstlıche re verbreiten,
den amtlichen Gottesdienst OÖördern oder Zwecke verfolgen wollen, deren Verfol-
SUNg ihrer Natur ach der kirchlichen Autorıität Vorbpenalten ist, dürfen NUur VOoNn der
zuständıgen kirchlichen Autorıtät errichtet werden (cc.299 S 1, 301 S1) DIie
reıiınel ZUr Vereinsgründung ist also dadurch eingeschränkt, daß gewIlsse 7Zwecke
öffentlichen Vereinen Vorbenalten Sind.

Öffentliche Vereine

Öffentliche Vereıiıne werden immer VOINl der zuständigen kirchlichen Autorität
errichtet S1) Die Errichtung nımmt eım öffentlichen Vereın die Stelle e1in,
die e1ım prıvaten Vereın der eSCHIu. der Gläubigen hat es schlıe. die
kirchenamtliche Errichtung die Inıtıatıve der Gläubigen bei der Gründung nicht
duUu!  N S1e können sich usammentun und die kirchliche Autorıtät herantreten,
S$1e bewegen, eiınen (öffentlichen) Vereın errichten. S1e können auch den
Antrag stellen, ihren (schon bestehenden) privaten Vereın ıIn eiınen öffentlichen
umzuwandeln. Der kirchlichen Autoriıtät ist die Errichtung Jjener Vereine vorbehal-
ten, die siıch vornehmen, die cANrıstlıche re 1mM Namen der Kirche vermitteln
oder den amtlichen Gottesdienst fördern oder überhaupt Zwecke verfolgen,
deren Betreiben ihrem Wesen ach der kirchlichen Autoriıtät zusteht. Die Schwie-
rigkeit leg 1er darın, bestimmen, welche (geistlichen) Zwecke »ihrer Natur
nach« der zuständigen kirchlichen Autorıtät vorbehalten sind. Man wird allgemeın

können, daß azu es gehö  9 W ds$S die Beteiligung der Hierarchie Tra
göttlichen oder kirchlichen Rechts unerläßlich macht SO erklären beispielsweise
die Zwecke, die dem Verband der Diöozesen Deutschlands eıgen sind, daß C] als
öffentlicher kirchlicher Vereın konstituiert wurde. Die zuständige kirchliche uto-
rıtät ann Vereine für alle kirchlichen Zwecke errichten, also nicht L1UT für jene,
deren Verfolgung ihrer Natur ach der kirchlichen Autorität Vvorbenalten ist, falls
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die private Inıtiatıve aliur nıicht ausreicht 82) Dıie errichteten Vereıne
sind selbstverständlich ebenso öffentlich W1e die aufgrund VOIN c. 301 S 1 errichte-
ten DIie Zuständigkeit für die Errichtung OÖffentlicher Vereıiıne richtet sich ach dem
raäumlichen Umfang VOI deren Zielsetzung. Sollen die Vereıine ın der gesamten
Kırche tätıg werden, ist der Heıilige zuständig”. Soll ihre Tätigkeit sich auf das
Gebiet einer Natıon beschränken, ist die territoriale Bischofskonferenz zuständiıg.
Soll eın Vereın seıne Tätigkeıit In eıner DiOzese oder in mehreren Diıözesen
ausüben, ist der Jeweilige Diözesanbischof zuständig, nıcht jedoch der Diözesanad-
mınıstrator S1) Ausgenommen sind jene Vereine, bel denen das eCc ZUT

Errichtung aufgrun eines päpstlıchen Privilegs anderen Vorbenalten ist Zur
Gültigkeit der Errichtung eiınes öffentlichen Vereıns oder des Teiles eınes olchen
Vereıns in der DiOzese ist STEeTiSs die schriftliche Zustimmung des Diözesanbischofs
erforderlic 8&2) Wenn der Bischof der Errichtung des Hauses eınes klöster-
lıchen Verbandes In seiıner Diözese zugestimmt hat, ist darın die Zustimmung
eingeschlossen, ın diesem Haus Ooder ın der zugehörigen Kirche einen Vereın
errichten, der diesem Verband eigentümlich ist $2) Die Errichtung eines
öffentlichen Vereıns hat ZWwel bedeutsame Wirkungen: Sie verle1ı dem Vereıin die
Rechtspersönlichkeit, und S1e gibt ihm die etiwa erforderliche Sendung für die
Zwecke, die GE 1m Namen der Kirche verfolgen sich vornımmt (eS15) Das
Errichtungsdekret hat die olientliche Rechtspersönlichkeıit ausdrücklich dUSZUSDTIC-
chen (c.116) Der Zusammenschluß mehrerer öffentlicher Vereıne (confoederatio)
ist Ta seıner Errichtung (öffentliche) Juristische Person (©S)LS))) Sowohl Oöffentli-
che W1e auch prıvate Vereıne dürfen sich 1L1UT mıt Zustimmung der NaC C302
bestimmenden) zuständigen kirchlichen Autoriıtät katholische LEMNNEIN (c.300) Der
ändige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat Januar 1981 einen
eschlu gefaßt, wonach sich Zusammenschlüsse VO  — Katholiken nıcht als katholi-
sche UOrganisationen bezeichnen dürfen, » Wel die 1SCNHOTIe eıner olchen Be-
zeichnung ausdrücklich widersprechen«®. Dieser VOT Pa des gefaßte
Beschluß dürifte als Instructio 1mM Sinne des c des bezeichnen SelIN.
Inhaltlich scheint die Vorschrift mıt c. 300 och vereinbar sSeIN. DIie geforderte
Zustimmung wiıird 1er als Nichterheben VO  — Widerspruch verstanden.

Private Vereine

Private Vereine entstehen AUus$s der erein1gung mehrerer Gläubiger. Die COMN1LVEINN-
t10 prıvata $1) hat den WeC und die Verfassung des Vereins Z

Gegenstand. eın (privater) Zusammenschluß VOINl Kirchengliedern Z.UT Grün-
dung eiınes kirchlichen Vereıns ührt, äng davon aD, da eine Satzung vorgelegt
> In Frage kommen die Kongregatıon für den Klerus, die Kongregation für die Ordensleute und
Säkularinstitute und der Päpstliche Kat für die Lalen. Vgl azu die Normen der Apostolischen Signatur
Von 1968 Ochoa, ‚eges Ecclesiae pOst Codicem 1UrI1Ss Canon1cCı edıtae 1L, Roma Z Sp
3446{.)
IkKR 150, 1981, 182
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wird, die VO  —_ der zuständigen kirchlichen Autorıtät ne Wiıderspruch überprüft
wird (recognoscantur: c.299 83) Der private (nichtrechtsfähige) Vereın ist (als
ICHhliıcher 1Ns en getretien, WEeNnNn die Überprüfung der Satzung Urc. die
kirchliche Autoriıtat erfolgt ist und keine Einwendungen ergeben hat Der Aus-
TUC recCcognOscantur aßt erkennen, daß siıch bel der Überprüfung der Satzung
nıcht eine Empfehlung handelt (die dem Vereın ach c.299 82 zuteil werden
ann), sondern eine Erklärung der Unbedenklichkeit Damlıit eın prıvater
kıirchlicher Vereın Rechtspersönlichkeit gewiınnt, sıind Z7WEe] weıtere Erfordernisse

eriIiulien FEinmal muß seıne Satzung VOINl der kirchlichen Autoriıtät gebilligt seın
(probata: C322 82) Das probarı geht ber das recCognOoscCı 83) hinaus und
besagt eıne eindeutig bejahende Stellungnahme. Sodann muß eın förmliches
Dekret der zuständigen kirchlichen Autoriıtät ergehen S1) Die Kirche O1g
bel der Verleihung der Rechtspersönlichkeit private Vereıine dem Konzess10ns-
SysStem Sl speclalı competentis auctorıtatıs CONCessIiONeEe pCI decretum
data; c.116 82) DIe kirchliche Autoriıtät hat VOI der Verleihung der Rechtsfähig-
keit prüfen, ob der Vereın eiınen WITrENIC. nützlichen WeC verlfolgt und ber
die erforderlichen Miıttel Z Erreichung derselben verfügt 83) Dıie Errich-
Lung einer Juristischen Person, die aus einer enrheı VO  — Personen besteht, SEeTzZ
das Vorhandensein VO  } (wenigstens) reıl (physischen oder Juristischen) Personen
VOTaus 82) Eiınem Zusammenschluß VO  — Gläubigen, welcher die Erlangung
der (privaten) kirchlichen Rechtsfähigkeit erstrebt, ann diese nicht versagt WCCI1-

den, WeNn die erforderlichen Bedingungen rfüllt Die ründung eiınes nicht-
rechtsfähigen Vereıns ist nicht eine notwendige OTrStulie für die Verleihung der
Rechtsfähigkeit. Es ann vielmehr sogleic. die Errichtung eınes rechtsfähigen
Vereıns angestrebt werden. DIe Umwandlung eınes prıvaten Vereıns ıIn eınen
öffentlichen ist möglich Dazu bedarf der Errichtung Urc eın förmliches
Dekret

IIT
Dıie Satzung

Ausarbeitung Un Beschlußfassung
Ausnahmslos jeder Vereın mußß eiıne Satzung en S1ie regelt Verfassung und

en des Vereıns. Der notwendige Inhalt der Satzung umfaßt den WeC oder
das gemeiınsame Ziel des Vereıins, den Sıtz, die Leıtung, die Bedingungen der
Mitgliedschaft und die Weılsen Arten) der Tätigkeit S1) Der 1ı1te des
Vereıns muß den zeıitlichen und örtlichen ebräuchen angepalst und möglichst VON
dem verfolgten WEeC hergenommen se1n 82) Die Satzung ist VO  — den
Mitgliedern eiınes Vereıins, SCHAUCI den Gründungsmitgliedern auszuarbeiten und

beschließen Dies gilt für private Vereine $2) nıcht anders W1e für
OIfentliıche Vereıine (c.314) DiIie Notwendigkeit der hoheitlichen Errichtung, die für
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öffentliche Vereıne besteht, Schlıe diese reınel nicht AdUu!  N Bel der Gestaltung der
Satzung sind die Gründungsmitglieder frei C 215) selbstverständlich innerhalb des
VO eCc gesetzten Rahmens bzw eım öffentlichen Vereın) des erteilten
ulitrags.

Bestätigung
Jede Satzung eines kirchlichen Vereıns bedarf der (irgendwie gestalteten) » Be-

stätıgung« (cc.299 8 3, 314, 3272 82) Eın Vereın, der Wert darauf legt, kiırchen-
rechtliche ExIistenz gewınnen, ist also gehalten, der zuständigen kirchlichen
Autorıtat seıne Satzung vorzulegen. Wenn die Satzung bestätigt Ist, bindet sS1e den
Vereın und seıne Mitglieder. Die Abänderung der Satzung bedarf ebentfalls der
Bestätigung Urc die zuständige kirchliche Autorıtät (cc.314, 3272 8&2)

DIie Ausarbeitung, die Überprüfung und die AÄnderung der Satzung eınes jeden
öffentlichen Vereıns edurien der Genehmigung (approbatio der zuständigen
kirchlichen Autorität (c.314) Zuständig ist Jenes rgan, dem die Errichtung des
Vereıns zukommt $ 1) Die Satzung des öffentlichen Vereıns wıird approbiert
(c.314), hoheitlich gutgeheißen. Das Wort approbare findet LLUT für die
Bestätigung der Satzung eiınes öffentlichen Vereıns Anwendung. Die Tatsache, daß
die Vorschrilft ber die Approbation der Satzung (c.314) hinter der Bestimmung
über die Errichtung der Vereıine CSJILZ) steht, edeute nicht, da damit eine
zeitliche Ab{iolge (erst Errichtung, dann Approbation der atzung angegeben
werden soll 1elmenr annn die Errichtung erst ach der gleichzeitig mıt der
Approbation der Satzung erfolgen. Denn die Satzung legt Ja den geistlichen WeC
test, ohne den eın Vereın und erst recht eın öffentlicher Vereın ıIn der Kirche 1INSs
en treten und estehen annn

Das Lebensgesetz auch der prıvaten Vereıine ist die Satzung (c.321) DIie darın
testgelegten Zwecke unterliegen, WI1e erwähnt, der Einschränkung, die c.299 Sl
mıt c.301 S 1 estlegt. Die Stellungnahme der kirchlichen Autorität der Satzung
des prıvaten Vereıns ann In der Welse des TECOSNOSCECEIC und des probare erfolgen.
Das TECOS{NOSCETE der Satzung ist erforderlich, damıiıt eın prıvater Vereın als
kirchlicher anerkannt werden ann 83), und das probare der Satzung ist
notwendig, damıit SN die (kirchliche) Rechtsfähigkeit erwerben ann &2)
Wenn die Überprüfung der Satzung Beanstandungen erg1bt, sind die Gläubigen
grundsätzlich gehalten, die Einwendungen der zuständigen kirchlichen Autorität

berücksichtigen und die Satzung entsprechend umzuformulieren.
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Organe

Leıtung

Zu der reinel der ründung der Vereıiıne (ce.215, 299 $ 1) trıtt die reıhnel der
Leıtung (Cce215 321), die 1ın c.302 als »moderamen« bezeichnet wird. Die Leıtung
wird wahrgenommen Urc. die nacC. der Satzung bestellten Urgane. Organe
eiınes Vereıns sind Jjene Personen oder Personenmehrheiten, die innerhalb des
Vereıns oder 1m Namen des Vereıns andeln auftreten (c.118) Man wird davon
ausgehen dürien, da alle Vereıne mindestens einen Vorstand und eıne Mitglieder-
versammlung en mMuUussen (vgl CC 82, 309) DIie Satzung hat die Leıtung

S1), VOTLT em die Bestellung des Vorstandes (c.309), regeln; sS1e hat
darüber efinden, welche und W1e viele Urgane ın einem Vereın estehen sollen
und WI1e ihre Zuständigkeit geregelt werden soll Besonderes gilt für die einem
Vereın zugeordneten Seelsorger. Dıie öffentlichen Vereıne mMUsSsen einen olchen
en &$ 1), dıie prıvaten Vereıne dürfen iıhn en 82) Der eelsor-
SCI 1mM Oöffentlichen Vereın el »cappellanus SCUu assıstens ecclesiasticus«
8 1), Jener 1mM prıvaten Vereın »consiıliarıus spirıtualis« 82) Dıie stärkere
Einbindung 1ın die Kirche bel dem ersteren ergibt sich Adus$s der Verwendun des
Wortes »ecclesiasticus« (gegenüber »spirıtualiıs«); seıne Befugnisse erwachsen aus

den CC  AL52

Öffentliche Vereıine

Die öffentlichen Vereıne werden geleite ach Malsgabe der datzung, wobel die
Oberleitung altıor direct10) der kirchlichen Autorıtät zusteht (c.315) Ihieser
Einfluß der Hierarchie zeıgt sich namentlich bei der Bestellung des Leıters un des
Seelsorgers. Der Leıter des öffentlichen Vereıns ist vorbehaltlıc Sonderrecht
VO  — der kirchlichen Autorıtat entweder nacC. erfolgter bestätigen oder
NaC) gemachtem Vorschlag) einzusetzen oder Ta eigenen Rechtes

S1) Der Kaplan des öffentlichen Vereıns wIird ın jedem Fall VO  a der
kirchlichen Autorıtäat ernannt S1) DIie Bestellung des Leıters und des
Kaplans des öffentlichen Vereıns richtet sich auch bei Vereıinen, die VOIN Mitglie-
ern klösterlicher erbande ral päpstlichen Privilegs außerhalb der eigenen
Kirchen oder Häuser errichtet werden, ach den Regeln des ©c. 317 Sl 82)
erden diese Vereıne jedoch innerhalb der eigenen Kirchen oder Klöster errichtet,
steht die Ernennung oder Bestätigung des Leıters und des Kaplans ach Maßgabe
der Satzung dem Oberen des Verbandes &2) Klerikale Vereıine mMussen
VO  — erikern, alkale und gemischte können VON Laıen geleite werden. Der Kaplan
darf für dieses Amt grundsätzlich nichtSwerden 83) In Offentli-
chen Vereıinen, die unmittelbar die usübung des Apostolats ZU WEeC. aben,
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dürtfen nıcht Personen mıt der Leıtung betraut werden, die ın politischen Partelıen
führender Stelle stehen S 4)' Der Sinn dieser Bestimmung ist darın

gelegen, kirchlichen und politischen Bereich nıcht VEIIMENSECH und politisch
Andersdenkende niıcht Ur betonte Herausstellung VOoO  am Vertretern eiıner politi-
schen ichtung ıIn kirchlicher 1NS1C. verprellen. Dıie Außenvertretung,
die Abgabe VON rechtsgeschäftlichen oder sonstigen Erklärungen aufgrun: der
inneren Willensbildung gegenüber Drıtten, steht, WenNnn die Satzung nichts anders
bestimmt, dem Leıter des Vereıns Diese Vorschrilft, die Sl für das
Vermögensrecht rılft, annn unbedenklich auf andere Bereiche ausgedehnt WCCI-

den Bel Vorliegen besonderer mMstande und Aaus schwerwiegenden Gründen ann
die kirchliche Autoriıtät einen Beauftragten bestellen, der ın ihrem Namen dem
Vereın zeitweilig vorsteht S1) DIie Autorıiıtät, die den Leıter eınes öffentli-
chen Vereıns ernannt der bestätigt hat, ann in Aus gerechtem Grunde VO
seinem Amt entfernen, wobel der Leıter selbst und die höheren Funktionäre
des Vereıns hören Sınd 82) Der Kaplan annn ach Malsgabe der
CC  —195 Urc. den, der ihn ernannt hat, VO  — seinem Amt entfernt werden

82)

Private Vereıine

DIe Eintlußnahme der kirchlichen Autoriıtat auft die Bestellung bzw Abberufung
der Vereinsorgane ist bel den prıvaten Vereiınen erheblich geringer Der prıvate
Vereıin bestimmt ach Malsgabe der Satzung frei den Leıter und die Funktionäre

S1) iıne irgendwie geartete Mitwirkung der kirchlichen Autorität findet
hierbei nicht STa Der prıvate Vereın este sich auch freı einen geistlichen Rat
aus den Priıestern, die rechtmäßig in der DIiOozese Dienst leisten; dieser bedarf
Jedoch der Bestätigung Urc den Ortsoberhirten $2) In dem nichtrechtsfä-
higen Vereın können die Mitglieder die Rechte und Verbindlichkeiten U eıinen
Beauftragten oder Vertreter ausüben (c.310)

Mitgliécéschaft
Aufnahme
Die Vereinigungsfreiheit ste. W1e gesagl, en Christgläubigen Z  9 somıt auch

als deren OTrollar das eCc des Beıtrıtts einem Vereın. DIie uiInahme der
Mitglieder richtet sich ach dem eCc und der Satzung eınes jeden Vereıns
S1) Eın und 1eselbe Person ann mehreren Vereinen angehören 82)

Was Apostolat ist, ergibt sich AaUus c.298 S1 Unmittelbar übt das Apostolat dauUs, Wel ın eıgener Person
die apostolischen Tätigkeiten wahrnımmt.
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Dennoch sind Inkompatibilitäten denkbar Ich beispielsweise für SC-
schlossen, da Jjemand ZWEeI Drittorden angehört. Denn INan ann nıcht gleichzeıitig
se1ın en nach der Spiritualität zweler verschiedener Erster en ausrichten.
erıker können Vereinen grundsätzliıch beitreten 81) iıne Einschränkung
dieses Rechtes annn sich aUus dem Charakter der Vereıine bzw den Pflichten ihres
Standes herleiten. Die Miıtglieder klösterlicher erbande können siıch Vereinen
ach Maßgabe ihres eigenen Rechtes und mıt Zustimmung ihres Oberen anschlie-
Ben 83) Hıer Sind also weitergehende Einschränkungen des Rechtes auf
1nr ın einen Vereın möglich Von der uiInahme 1n oIfentliıche Vereine
ausgeschlossen sind öffentlich VO katholischen Glauben Abgefallene, VON der
kirchlichen Gemeinschaft Getrennte und Personen, ber welche die Exkommuni-
kation ÜT Spruch verhängt oder rklärt worden ist S1) DIe in c.316 S 1
genannten Personen können aber auch nıcht ın priıvate Vereine aufgenommen
werden. Denn in c.9 wird der Besıtz bzw die Wahrnehmung der Rechte und
ichten, die TYısten eigen sind, VO  — dem Verbleiben In der kirchlichen Gemein-
schaft und der Abwesenhei eıner entsprechenden an  10N abhängig gemacht
Das eıne oder andere ist bei den erwähnten Personen nicht gegeben. Mıt den
genannten Personen, die sich strafbar emacht aben, sınd nicht identisch die
Nichtkatholiken S1e en sich regelmäßig der obigen Verfehlungen nicht schuldig
emacht, sıind vielmehr 1ın ihre (nichtkatholischen) Gemeinschaften hineingeboren.
Es stellt siıch die (vom offengelassene)* rage, ob S1e Mitglieder kirchli-
cher Vereıiıne werden können. Zur Beantwortung aßt sıch auf olgende Daten
verwelılsen. Im sınd christifideles STEeTSs die Katholiken: die Nichtkathaoli-
ken werden entweder als christianı oder 110  — catholicı bezeichnet
Nun ist das Vereinsrecht überschrieben »De christifidelium consoclationibus«.
Daraus erg1ıbt sıch, da kirchliche Vereine LLUT Katholiken offenstehen Sodann ist
folgendes überlegen. DIie öffentlichen kirchlichen Vereıne handeln 1mM Namen
der Kirche (cc.116 Sa 301 S1) und erhalten evtl eıne kirchliche Sendung (c.313)
Das Handeln 1mM Namen der Kırche und die Übertragung einer kirchlichen Sendung
setifzen nicht LL1UT eiıne irgendwie geartete Verbindung mıt der Kirche, sondern eiıne
objektive Vollidentifikation mıt der Kirche VOTAaUS; diese ist allein mıt der vollen
Kirchengliedschaft gegeben. Dagegen alt sich aum einwenden, daß Juristische
Person und physische Personen unterschieden selen. eWl1 sSind der Vereıin und
seıne Mitglieder nıcht identisch, aber die Miıtglieder partızıpleren tellung und
Auftrag des Vereıns. Wer nıicht voll In der Gemeinsch der (katholischen) Kıirche
(c.205) steht, ann diese Kirche nıcht seinem Teil darstellen und nıcht ihre

Vgl die Verhandlung ın Communicationes 1 9 1980, 100—102 Vermutlich hat iINan die Statulerung
der Unfähigkeit VOIN Nichtkatholiken ZUrTr Mitgliedschaft ın kirchlichen Vereinen aus »ökumenischen«
Gründen der AUus Entscheidungsschwäche weggelassen. Das Schema ancocnum Libri {1 De populo De1l
VO  — 1977 1eß ın c.4 83 die Aufinahme VO:  am} Nıchtkatholiken ın Vereinen der Gläubigen grundsätzlich
Z außer WenNnn die zuständige Autorität daraus Schaden für deren Tätigkeit der Gefahr für den
Glauben der Katholiken entstehen sah In dem Schema Codicis Iurıis Canonici VOIl 19380 WAar die Lage
umgekehrt (c.681 $ 4) Danach sollten Nichtkatholiken iın Offentliche ereine überhaupt nicht, ın
prıvate ereine L1UT ann aufgenommen werden können, WE daraus ach dem Urteil der zuständigen
Autoriıtät weder Schaden für die Tätigkeit des ereıns och Ärgernis entstehen kann.
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Sendung $ 1) seinem Teil ausüben. ber auch ın ezug auf die prıvaten
Vereıiıne habe ich edenken die Zulässigkeit der Mitgliedschaft VOIlN Nıchtka-
olıken WOo immer der katholische Glaube die Grundlage und der Maßstab der
Vereinstätigkeit ist, und das ıst ach c. 305 81 bei jedem Vereın der Fall, können
Nichtkatholiken sich diesen Vereinen nıcht anschließen, weil s1e ann ın einen
Widerspruch ihrem eigenen Bekenntnis traten Ich ann mMI1r auch L1LLUTr schwer
vorstellen, daß unter den ın c.298 S 1 genannten Zwecken solche sind, be]i denen
sich die Glaubensgrundlagen VO  S Katholiken und Nıichtkatholiken decken In
keinem Fall en Nıichtkatholiken eın eC. in kirchliche Vereine aufgenommen

werden. Denn das Vereinigungsrecht ist eın Grundrecht der christifideles
(C.215), und das sıind 1m allein die Katholiken

Rechte un Pflichten
Die Satzung legt fest, welche Rechte und iıchten den Miıtgliedern zukofi1men.

Um die Rechte und Privilegien, Ablässe und anderen geistlichen Gnaden, die
einem Vereın gewährt sind, benutzen können, ist die gültige uiInahme 1ın den
Verein notwendig und genügen (c.306); sS1e stehen also n1iemandem Z der nicht
itglie des Vereıns ISt, können aber auch niıiemandem versagt werden, der
ıtglie ist DIie Vorschrift 111 ohl unzulässigen Abstufungen 1ın den Mitglied-
schaftsrechten und der Einrichtung VO  I Klassen In dem Vereın vorbeugen. nbe-
rührt VO  — der Vorschrift des c.306 bleibt jedoch die Minderung VON Mitglied-
schaftsrechten infolge VOIN schwerwiegenden Verfehlungen die Diszıplin der
Kırche oder WIC.  ige Gebote der christlichen ora ES empfiehlt sich, eine
entsprechende Bestimmung ıIn die Satzung aufzunehmen, da der GE CIC ber
diese rage schweigt. DIie Leıter VO  — Lalenvereiınen en aliur orge tragen,
daß ihre Mitglieder ıIn gebührender Weıise für das den Laıen eıgene Apostolat
ausgebildet werden (c.329)

Ausschluß
Eın ıtglie: annn 1Ur aus einem gerechten TUnN: ach Malsgabe des Rechts und

der Satzung aus dem Vereın entfernt werden (c.308) Eın TUnN:! ist gerecht, WEn
In einem aAaNSCMESSCHNECN Verhältnis dem Charakter und dem WeC des

Vereins steht Offentlicher Ab{fall VO katholischen Glauben (c.1364 8 1), ren-
NUNg Von der kirchlichen Gemeinschaft (c.1364 S1) und elegung mıt der XKOM-
munikation DZw rklärung derselben c.1331) en nıicht automatisch den Ver-
ust der Mitgliedschaft ıIn dem öffentlichen Vereın ZUT olge Es hat vielmehr eın
Ausschlußverfahren atz greifen, dessen rundzüge in C:ST6 82 geordne Ssind.
Wer ölfentlich VO katholischen Glauben bfällt, sich VO  — der kirchlichen Gemein-
schaft trennt oder Urc. Spruch mıt der Exkommunikation belegt bzw als XKOM-
muniızıierter erklärt wird, ıst VErTrWAaTMECN,; ist die Warnung vergeblich, ist I: aus
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dem Vereın auszuschließen. Dem Ausgeschlossenen sSTe die Beschwerde die
zuständige kirchliche Autorität (cc.1732—-1739). Zuständig ist jene utorıtät,
die den Vereın nacC. c.312 $1) errichtet hat

VI
Betäatıgung

Inhalt

Der Vereın ann und muß 1m Rahmen der Satzung wirken. Für die ichtung, ıIn
der sich betätigt, ist der WeC S1) maßlgebend. DIie Betätigung ann 1ın
eine innere und außere unterschieden werden; die innere richtet sich auf den
Vereın und seiıne Miıtglieder, die außere erı Außenstehende Zur inneren
Betätigung ehören die Schaifung VOIN Normen, die Abhaltung VO  — Versammlun-
SCH un die Bestellung der Leıiter und Funktionäre des Vereıns (cc.309, S 324)
SOWI1Ee die Verwaltung des Vermögens (cc.319, 325) Dıie Betätigung gemä dem
WEeC des Vereıns ann speZzılısche Kenntnisse oder Fähigkeiten Vvoraussetzen
Deswegen ordert c.329 für die Laıenvereinıgungen eiıne entsprechende Ausbil-
dung DIie Bestimmung jedoch 1ın ihrem Kern auf alle Vereine Den
klösterlichen erbänden wird aufgetragen, die ihnen verbundenen Vereıiıne VON

Gläubigen eifrig mıt dem echten Geist ihrer Familien befruchten 82)
Vereıne können sich eıner Vereinsgemeinschaft, einem Dachverband, »con{foe-
deratio« (C.3158)! zusammenschließen. DIieses eCc steht öffentlichen WI1e prıvaten
Vereinen Wenn Cc5 iın C313 alleın 1n ezug auf die öffentlichen Vereine erwähnt
wird, ist der TUnN:! darın gelegen, daß dieser Stelle die eweiıls automatisch
eintretenden Rechtswirkungen der Errichtung genannt werden ollten

reıiınen

uch die Freiheit der Betätigung der Vereıine wird 1ın c.215 gewährleistet, und
Z Wal den öffentlichen (c.515) W1€e den prıvaten Vereinen (ce.S21 un 323) Der
Begriff der Selbstbestimmung (autonom1a) wird freilich allein für die prıvaten
Vereıne ausgesagt SS 1 und und für deren Inhalt auf C324 verwlesen. DIie
reıhel der Betätigung der öffentlichen Vereıine ist mıt den Worten Sua sponte
(c.315) ausgedrückt; sS1e können die Unternehmungen, die ihrer Kıgenart entspre-
chen, Aaus Ireiem Antrieb 1Ns Werk setzen Dıie öffentlichen Vereıne unterliegen
aber beli ihrer freien Betätigung der Oberleitung der kirchlichen Autorıtät (e3 15),
Was nıcht VO  S den prıvaten Vereınen gilt. Denn die altior directio ist VO

regıiımen unterscheiden. Während das regımen ber alle Vereine ın der Kirche
ausgeübt wird, WE auch 1n unterschiedlichem Umfang, besteht die altıor directio
LLUT bei den öffentlichen Vereinen (CeESTS 319 S1) Absonderung und Eigenbröte-
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le1 oder SaqIl Gegeneinanderarbeiten der verschiedenen Vereıne sind vermeiden.
DiIie Leıter VO  — Laıenvereınen en aliur SOTISCIHL, daß ihre Vereıiıne mıt anderen
Vereinen VO  — Gläubigen in geeigneter Weise zusammenarbeıten und den verschie-
denen christlichen erken eisten (c.328) DIie Mitglieder VO  — Einrichtungen
des gottgeweılhten Lebens, die Vereiınen VOTI- oder ZUT Seıite stehen, die ihrer
Einrichtung irgendwie verbunden sind, en darauf achten, daß diese Vereıine
die ıIn der Iozese bestehenden Apostolatswerke unterstutzen, indem sS1e VOT em
unter der Leıtung des Ortsoberhirten mıt den Vereiınen zusammenarbeiten, die auf
die usübung des Apostolates iın der DiOzese hingeordnet sind (c.311)

VIT

Aufsicht und Regierung
Allgemein
DIie kirchlichen Vereıne betätigen sich frel, aber 1mM Rahmen der Satzung und ın

Unterstellung unter die kirchliche Autoriıtät. DIie Überordnung der letzteren wird
UG die egriffe UISIC. (vigilantia) und Regilerung (regimen: c. 305 S1) be-
schrieben. le kirchlichen Vereıne unterstehen einmal der UIS1IC. der zuständi-
SCHh kirchlichen Autorität. S1e eirı die Unversehrtheit des auDens un der
Sıtten SOWIEe die Einhaltung der kirchlichen Rechtsordnung 81), ist also
sachlich nicht unbeschränkt, sondern gilt lediglich der ewahrung der relig1ıösen
und sittlichen Integrität SOWI1Ee der Abwehr VO  — Mißbräuchen Um die UIS1IC
wahrnehmen können, hat die kirchliche Autorıtät ecCc und Pflicht, die Vereıine
ach Maßgabe des Rechts und der Satzung visıtıeren 8$1)?” Die für die
UISIC zuständige Autoriıtät ist bezüglich er Vereıiıne der Heilige Dem
Ortsoberhirten unterstehen die diözesanen Vereine und andere, die ın der DIiOzese
aktıiv werden 82) Die Viısıtation der kirchlichen Vereıne Hr den Bischoftf
ist eın Einzelfall des weıtgespannten bischöflichen Visitationsrechtes S1)
Der Pfarrer hat sich eın Aufsichtsrecht ber die 1m Gebiet seıner Pfarrei
bestehenden Vereıine (die SE Öördern soll c.h29 82) Wohl aber annn ihm er
dem Dekan) der Bischof seın Aufsichtsrecht $2) SallzZ oder teilweise
übertragen S1)

Die Vereıiıne unterstehen sodann auch ach Maßgabe des Rechtes der Regierung
(regimen) der zuständiıgen Autorıtat S1) DIie Reglerung (regimen) wiıird mıt
der Regierungsgewalt (potestas reg1m1n1s, vgl die Überschrift ber 1te 111 des
ersten Buches des CIC) zusammengebracht werden dürfen, die SYHOMNYIM mıt der
Otestas iurisdictionis ıst S1) DIie potestas reg1ım1nıs etätigt sich 1n Gesetz-
gebung, Verwaltung und Rechtsprechung S1) Die als regımen bezeichnete
Regierung ist sowohl VO moderamen als auch VO  — der vigillantia untersche!i-

Invisere kommt och einmal iın ezug auft dıe katholischen Schulen VOT S1)
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den; S1e ist weder (innere) Leıtung och (blo($) äußere) UISIC Die den klösterli-
chen erbänden verbundenen Drıtten en stehen unter der Oberleitung altius
moderamen) dieser Institute (c.303) Damıit ist eın Anteil regımen gemeınt.
DiIie eglerung (regımen) Ist, W1e el 1m Rahmen der folgenden Canones

$ 1) auszuüben. [iese 1efern den Inhalt für die Reglerung. Dabei wird INan
den Ausdruck »secundum praescrıpta CallOMN u quı SEQUUNTLU« nicht PTICSSCIH,
nıcht auf die tatsächlic ach c. 305 Sl stehenden Vorschriften einengen dürfen; CT
umfaßt vielmehr alle Bestimmungen des CIC, die den Gegenstand berühren.
Dieses regımen wiıird für alle Vereıne besonders Urc. die Zuständigkeiten, die 1ın
den 298 —302 genannt sıind, egründet. Die Reglerung wird Sacnlıc. nıcht weıt
abliegen VOIN der (führenden und koordiniıerenden) Lenkung, der »directi0« des
Ortsoberhirten, die In 6311 spezle. für die Zusammenarbeit VON Vereıinen, die
einer Einrichtung des gottgeweihten Lebens verbunden Sind, mıiıt Jjenen, die ın der
DiöOzese ZAUU usübung des Apostolats hingeordnet sınd, ausgesagt wird.

Öffentliche un private Vereime

a) Öffentliche Vereıiıne
Das regımen wird bei den öffentlichen Vereinen namentlich NC die Errichtung

(cc.312—31 die Approbation der Satzung (c.314), die Lenkung der Aktivitäten
(C:315). die Entscheidung be]l Beschwerden Entlassung 82), die
Bestellung des Vorsitzenden und des Kaplans SSl und 2), die Finsetzung
eines Beauiftragten 81), die Entfernung des Vorsitzenden und des Kaplans

82), die Verwaltung des Vermögens (c.319) und die uflösung des Vereıins
(c.320) wirksam. Diese Handlungen werden regelmäßig UG den Diö6zesanbıi-
SC gesetzt werden. Der Bischofskonferenz steht die Reglerung der öffentlichen
Vereıine In bestimmter Abgrenzung S1e ist für olgende Angelegenheiten
öffentlicher Vereıine auf nationaler ene zuständig: für die Errichtung nationaler
Vereıne SSl und und deren rhebung ZUT Juristischen Person C515 für
die Approbation der Satzung (c.314) und die Oberleitung (C515), für die Nnischel-
dung ber Beschwerden ausgeschlossener Mitglieder 8 2), für die Bestäti-
SUunNns, Einsetzung oder Ernennung des Vorstandes und für die Ernennung des
Kaplans S 1), für die Bestellung eiınes Beauiftragten 8$1), für die
Enthebung des Vorstandes VO  — seinem mte 82), für die Oberleitung ber
die Vermögensverwaltung (c.319) und für die uflösung nationaler Vereıiıne
82) Dıie Aufzählung einzelner Zuständigkeiten der Bischofskonferenz ist 1ın
erklären, da eine allumfassende Kompetenz nicht besteht

Priıvate Vereine
Für die prıvaten Vereıiıne wIird 1ın c323 Sl och einmal eıgens gesagl, da sS1e der

UISIC. (vigılantia) und der Keglerung (regimen) der kirchlichen Autoriıtät unter-
stehen. Dagegen ist bei ihnen VO  s altior oder super10r directio (Ce:ST5) 319 S1)
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nıcht die Rede Das regımen ertaßt 1er VOI em die Bılliıgung (probatio: 6322
82), der Satzung und die Verleihung der Rechtsfähigkeit SI die orge für
die Zusammenfassung der Kräfte und für die Hinordnung des Apostolats auf das
Gemeinwohl $2) die Bestätigung des geistlichen Beraters 82), die
zweckgetreue Verwendung des Vermögens $ 1), die Verwaltung und Ver-
wendung TOomMMEer Verfügungen $2) und die uflösung des Vereıns
S1) Ebenso ist dem regımen ber die privaten Vereine rechnen, W ds$s die
CC  L3 der kirchlichen Autorität hoheitlichen Befugnissen geben un W as

lediglich die prıvaten Vereıine angeht. Hıer kommen VOT em Anerkennung,
Belobigung un Empfehlung In rage Anerkennung 83) eiınerseıts und
Belobigung DZWw Empfehlung $ 2) stehen nıiıcht auf derselben ene Dıe
Anerkennung ist grundlegend, weıl S1e dem prıvaten Vereın den Status eınes
kirchlichen (prıvaten) Vereıns verschafft; die Belobigung oder Empfifehlung ist
dagegen nıcht statusbegründend. Die Anerkennung ist die unmittelbare, VO  —

Rechts eintretende olge der ne Beanstandung gebliebenen) Überprü-
fung der Satzung DIe Belobigung oder Empfehlung richtet sich nicht (allein auf
die Satzung, sondern auf den Vereın als olchen &2) er muß die
Anerkennung der Belobigung oder Empfehlung vorangehen och muß S1e notwen-
dig mıt ihr verbunden sSelIn. Allerdings dürfte 1mM Regelfall die Belobigung oder
Empfifehlung der Anerkennung folgen. DIie Bischoifskonierenz ist bel prıvaten
natiıonalen Vereinen zuständig für die Zustimmung, damıt S1e den Namen »katho-
isch« annehmen können (c.300), für die Verleihung der Rechtsfähigkeıit $1)
und für die Billıgung der Satzung 82)

IIT
Vermögen

Öffentlicher Vereın

ach Sl sind die zeitlichen Güter, die der Gesamtkirche, dem postoli-
schen un den öffentlichen kirchlichen Juristischen Personen gehören, Kır-
chenvermögen un unterliegen sohiıin den Vorschriften des kirchlichen Vermögens-
rechtes ( 1257 $1) Da der olfentilıche Vereın eiıne olflentliıche kirchliche Juristische
Person ist, stellt se1ın Vermögen Kirchenvermögen dar Als hauptsächliche Zwecke,
für die das Kirchenvermögen bestimmt ist, werden VO  = &2 orge für den
Gottesdienst, Unterhalt der Kirchenbediensteten, er des Apostolates und der
Nächstenliebe angegeben. )as Vermogen eiınes aufgelösten öffentlichen Vereıns ist
entsprechend der Satzung verwenden; bel deren Schweigen der unmıt-
telbar übergeordneten juristischen Person (C.J28)))
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Privater Vereıin

Das Vermögen des prıvaten Vereıins ist eın Kırchenvermögen H257 Es
unterliegt er den Bestimmungen des kirchlichen Vermögensrechtes LLUTr dort,

auSdrucklıc erwähnt ist (c.1257 82) Das ist 7z. B iın cc.1280 und 1301
82) der Fall DIie Mitglieder des nichtrechtsfähigen Vereıns sıind Mıteigentümer und
Mitbesitzer des Vereinsvermögens (c.310) Wenn einem prıvaten nichtrechtsfähi-
SCH Vereıin die Rechtsfähigkeit verliehen wird, gehen die Mitglieder ihres ıteigen-
tumsrechtes Z.UT mten and verlustig; das Vermögen geht auf die nunmehr
bestehende Rechtspersönlichkeit ber Das Schicksal des Vermögens des aufgelÖö-
sten Vereıns bestimmt sich ach der Satzung, wobeil wohlerworbene Rechte und
der eberwille beachten sind (cc.123, 3726 $2)

G  Auflösung
Juristische Personen sSınd ihrem Wesen ach auf Dauer angelegt. Sie erlöschen,

WEl s1e Urc. einen Zeıtraum VON 100 Jahren bestehen aufgehört en
8$1) DiIie Zeıt VOIN 100 Jahren ist mıt der rhebung Z.UT Juristischen Person

aufs engste verbunden und ann nıcht auf niıchtrechtsfähige Vereıine ausgedehnt
werden. S1e gehen unter spatestens mıt dem Abgang des etzten Mitglieds. DIiese
Grundsätze sind beachten, WE sıch die rage erhebt, ob durch das Inkrafttre-
ten des die ExIistenz der vorher gegründeten Vereine tangıert wird.
Dazu ist folgendes bemerken. Der CIE schweigt ber diese rage ber s1e aßt
sich unter Rückegriff auf die kanonische Billıgkeit und andere Rechtsgrundsätze
beantworten. Es ist unvorstellbar, daß bisher bestehende Sozlalgebilde ihre Fx1-
STeNZz verlieren, ohne dals die Rechtsordnung 1eSs ausSsdarucklıc anordnet. Dagegen
sprechen die Rechtsprinzipien der Kontinuiltät, der Erhaltung des Besitzstandes
und des Vertrauensschutzes.

Öffentliche Vereifie
Das Schicksal des öffentlichen Vereıns ist der Bestimmung seiner Miıtglieder

weıtgehend entzogen. Der öffentliche Vereın ann nicht Urc. eschliu der
Mitgliederversammlung aufgelöst werden (cc.120 S 1, 320) Die uflösung hat
vielmehr NC die zuständige kirchliche Autorität geschehen. Eın öffentlicher
Vereın ann VO  a der zuständigen Autorität STEeTSs LLUT ach nhörung des Leiters
und der höheren Funktionäre aufgehoben werden 83) Die Zuständigkeit
Z ufhebung bestimmt sich ach der Errichtung. Vereıine, die der Heilige
errichtet hat, können L11Ur VO  } ihm aufgehoben werden S1) Die ischo({s-
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konferenz ann aus schwerwiegenden Gründen Vereine, die S$1e errichtet hat,
ufheben 82) Der Diö6zesanbischof ann Vereine, die errichtet hat, SOWIEe
andere, die Ta päpstlichen ndultes VON Miıtgliedern klösterlicher erbDande mıt
se1ıner Zustimmung errichtet worden sınd, utiheben 82) Für die ufhebung
VON Vereinen Urc. die Bischofskonferenz werden schwerwiegende Gründe VeTlI-

ang 82), und 1es dürfte ach der Wortstellung und dem Zusammenhang
auch für die VOINl dem Diözesanbischof VOTSCHOMMEN ufhebung gelten.

Private Vereine

Der prıvate Vereın erlısc. ach Malsgabe der Satzung S1) Der rechtsia-
hige prıvate Vereıin ann also VOT em Urc. eScChHhIiu. der Mitgliederversamm-
lung aufgelöst werden 81) ETr annn welıter VO  — der zuständiıgen Autorität In
ZWEeI Fällen aufgelöst werden, einmal WEeNnNn seine Tätigkeit Z.U chaden VOoNn Tre
c_>_der Ordnung der RO ausschlägt, ZU anderen WEn den Gläubigen ZU

Argernis gereic S 1) uch 1er siınd also schwerwiegende Gründe für die
ufhebung erforderlich


